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Bei der Due Diligence von Rolls-
Royce Motors und den späteren 
Übernahmeofferten waren sich die 
Anwälte oder Manager von Volks-
wagen ihrer Sache wohl etwas zu 
sicher. Rolls-Royce Motors war le-
diglich Eigentümerin der Rechte am 
tempelförmigen Kühlergrill und der 
Kühlerfigur. Für den Namen und die 
Marke Rolls-Royce und das Logo 
mit dem Doppel-R hatte sie lediglich 
eine Lizenz der Flugzeugmotorenher-
stellerin Rolls-Royce PLC. Der Li-
zenzvertrag ermöglichte Rolls-Royce 
PLC die Kündigung, falls ein nicht-
englischer Käufer die Kontrolle über 
Rolls-Royce Motors übernimmt – ein 
Schritt, den die Flugzeugmotorenher-
stellerin schon im Übernahmekampf 
androhte. Sie unterstützte die ebenfalls 
nichtenglische Unternehmung BMW 
und begründete dies mit der Sorge um 
die Werthaltigkeit der gemeinsamen 
Marke2. Der wahre Grund lag eher in 
der bewährten Zusammenarbeit mit 
BMW im Flugzeugmotorenbereich. 
Volkswagen gab dennoch Übernah-
meofferten ab, ohne die endgültige 
Übertragung der Markenrechte zur 
Bedingung zu machen oder mit Rolls-
Royce PLC zu verhandeln – sie waren 
überzeugt, dass die Kündigungsmög-
lichkeit nicht rechtens war.

Limited und Rolls-Royce Motors. Der 
Staat privatisierte die Automobilher-
stellerin Rolls-Royce Motors sogleich, 
die 1980 Tochter des Vickers-Rüs-
tungskonzerns wurde. Die Regierung 
Thatcher privatisierte im Jahre 1987 
auch die Flugzeugmotorenherstellerin 
Rolls-Royce Limited, die sich fortan 
Rolls-Royce PLC nannte.

Im Oktober 1997 verkündete 
Vickers die Absicht, Rolls-Royce Mo-
tors zu verkaufen. Eigentlich hatte 
BMW im Übernahmekampf die Nase 
vorn, denn der Münchener Autobau-
er lieferte bereits die V8- und V12-
Motoren der neuen Schwestermodelle 
Bentley Arnage und Rolls-Royce Sil-
ver Seraph. Volkswagen übertrumpfte 
aber mit £ 430 Mio. das BMW-Ange-
bot von £ 340 Mio. deutlich und kauf-
te von Vickers fast zeitgleich noch 
den Motorenhersteller Cosworth für 
£ 120 Mio1. BMW drohte schon im 
Übernahmekampf, keine Motoren 
mehr zu liefern, falls Volkswagen den 
Zuschlag für Rolls-Royce erhielte. 
Tatsächlich sah der Liefervertrag das 
Recht zur Kündigung innert zwölf 
Monaten vor – für die Entwicklung ei-
gener Motoren zu knapp. Volkswagen 
machte dennoch das Rennen, doch 
hatte BMW noch einige Pfeile mehr 
im Köcher.

Rolls-Royce Motors stellte während 
Jahrzehnten Fahrzeuge der Mar-
ken Rolls-Royce und Bentley her, die 
man äusserlich nur am Kühlergrill 
unterscheiden konnte. 1998 erwarb 
Volkswagen nach einem harten Über-
nahmekampf zwar Rolls-Royce Mo-
tors, durfte aber nur noch die Marke 
Bentley verwenden und bekam für die 
wichtigsten Modelle keine Motoren 
mehr geliefert. Die besonders wertvol-
le Marke Rolls-Royce ging an BMW – 
ein Lehrstück für alle M&A-Anwälte. 
Wie kam es dazu?
Der Schlüssel liegt in der Geschichte. 
Rolls-Royce Limited als Fahrzeugher-
stellerin existiert schon seit 1906. Seit 
dem ersten Weltkrieg stellt sie auch 
Flugzeugmotoren her. 1931 erfolgte 
die Übernahme der konkursiten Fahr-
zeugherstellerin Bentley Motors. Vier-
zig Jahre später musste Rolls-Royce 
Limited selbst Konkurs anmelden  – 
die schwierige Entwicklung eines 
Flugzeugmotors brach dem Unterneh-
men das Genick. Die britische Regie-
rung verstaatlichte den Betrieb 1971 
und teilte ihn 1973 in zwei unabhän-
gige Gesellschaften auf: Rolls-Royce 
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Nur am Kühlergrill zu unterscheiden: Bentley S1 (links) und Rolls-Royce Silver Cloud der Fünfzi-
ger-Jahre (Bilder Bull-Doser/Rico Heil).
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zeug ohne Motor. Die einhellige Mei-
nung war, dass Volkswagen für Bent
ley alleine einen viel zu hohen Preis 
bezahlt hat4. Der Verlust der Marke 
Rolls-Royce war trotz geringer Stück-
zahlen besonders schmerzvoll, weil 
Volkswagen damit die bewährte Stra-
tegie der Marken Bentley und Rolls-
Royce mit geringer Unterscheidung 
nicht weiterführen konnte: Spätes-
tens ab 1955 konnte man die meisten 
neuen Modelle als Rolls-Royce oder 
als Bentley erwerben. Die praktisch 
identischen Fahrzeuge liessen sich nur 
über die Form des Kühlergrills unter-
scheiden. Der Bentley-Kühlergrill ist 
rund und manchmal sogar in Wagen-
farbe lackiert, während der Kühlergrill 
des Rolls-Royce wie ein Tempel aus-
sieht, auf dem die berühmte Kühlerfi-
gur Spirit of Ecstasy thront.

Volkswagen und BMW konnten 
den Streit noch im Sommer 1998 bei-
legen, doch kam es zur endgültigen 

dischen Lizenznehmers beabsichtige3. 
Die kartellrechtliche Begründung des 
Begehrens und die Einschaltung der 
Kommission waren tatsächlich ver-
fehlt. Die in Art. 63 des EU-Vertrages 
statuierte Kapitalverkehrsfreiheit war 
ebenfalls nicht betroffen, da die Be-
triebe längst nicht mehr im staatli-
chen Besitz waren. Irritierend bleibt 
höchstens, dass Rolls-Royce PLC die 
Kündigung der Markenlizenz auf die 
Nationalitätsklausel stützte, um die 
Marke gleich selber an eine ausländi-
sche Gesellschaft zu übertragen, doch 
muss dies nicht rechtsmissbräuchlich 
sein.

Nach dem Sieg Volkswagens im 
Übernahmekampf folgten drei harte, 
aber angekündigte Schläge. Rolls-
Royce PLC kündigte den Lizenzver-
trag aus dem Jahre 1973 und übertrug 
den Namen und die Marke Rolls-
Royce für den Automobilbereich an 
BMW  – zum Schnäppchenpreis von 
£  40 Mio. BMW kündigte mit nur 
zwölfmonatiger Frist den Motorenlie-
fervertrag. Die Situation war für BMW 
nicht ungefährlich. Ein Produktions-
stopp hätte die neuerworbene Marke 
beschädigt. Für Volkswagen war es 
ein totales Fiasko, denn dort verblie-
ben lediglich die Marke Bentley, eine 
veraltete Fabrik und ein Volumenfahr-

Vickers als Verkäuferin ersuchte ange-
sichts der Drohungen schon im April 
1998, also noch während des Über-
nahmekampfes, um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen. Die europäische 
Kommission sollte Rolls-Royce PLC 
die Kündigung des Lizenzvertrages 
verbieten. Vickers argumentierte, das 
Kündigungsrecht verstosse gegen das 
in Art.  101 Abs.  1 des EU-Vertrages 
statuierte Kartellverbot, indem es 
einen fairen Übernahmekampf ver-
hindere und die Erzielung eines opti-
malen Verkaufspreises vereitle. Die 
Kommission schmetterte das Gesuch 
ab  – die Kündigungsmöglichkeit 
beim Kontrollwechsel sei mit einem 
zulässigen Übertragungs- oder Un-
terlizenzierungsverbot einer Marke 
gleichzusetzen. Weiter verneinte die 
Kommission die Dringlichkeit und 
Erheblichkeit der angeblichen Ver-
letzung, da es auch andere Wege als 
den Kauf eines bestehenden Anbieters 
gebe, um in den Markt für Luxusfahr-
zeuge einzusteigen. Die Kommission 
zweifelte überdies an der Bedeutung 
der Klausel, wenn sogar der Marken-
inhaber die Lizenzierung eines auslän-

Dieselbe Ähnlichkeit 20 Jahre später: Bentley 
T2 (oben) und Rolls-Royce Silver Spirit (Bilder 
Charles01/Mr.choppers).

Getrennte Wege ab 2003, auch im Design: Ben-
tley Continental GT (oben) und Rolls-Royce 
Ghost (Bilder The Car Spy/Thesupermat)
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Trennung von Rolls-Royce und Ben-
tley. Sie einigten sich darauf, dass 
BMW auch noch die Rechte am Rolls-
Royce-Kühlergrill und der Kühlerfi-
gur erhält. Im Gegenzug durfte Volks-
wagen weiterhin die Motoren von 
BMW beziehen und bis Ende 2002 die 
Markenrechte von Rolls-Royce be-
nützen5. Rolls-Royce Motors firmiert 
seither als Bentley Motors Limited 
im Besitze von Volkswagen, während 
BMW neu Rolls-Royce Motor Cars 
Limited gründete und seit 2003 eigen-
ständige Modelle in der neuen Fabrik 
in Goodwood produziert. Volkswa-
gen hat im Vertrauen auf die Nichtig-
keit der Kündigungsklausel und auf 
die Gerichte zu hoch gepokert. Auch 
wenn die Klausel keinen Bestand ge-
habt hätte, hätten Marken und Betrie-
be in einem langjährigen Streit garan-
tiert Schaden genommen. Letztlich hat 
also die Markenlizenz die Übernahme 
vorgespurt und entschieden!


